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Vorstellung von Eckpunkten durch das BMFSFJ*

Gesetz zur bundesweiten Verteilung un-
begleiteter Minderjähriger Flüchtlinge
Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hat am Dienstag, 
den 24.02.2015, Verbände 
und andere Interessenorgan-
isationen zur Vorstellung der 
Eckpunkte für ein sogenan-
ntes „Gesetz zur Verbesse-
rung der Versorgung und 
Betreuung unbegleitete aus-
ländischer Minderjähriger“ 
nach Berlin eingeladen. 

Hintergründe
Hintergrund der Neuregelun-
gen, die dann auch das SGB VIII 
betreffen, sind Beschlüsse der 
Ministerpräsidentenkonferen-
zen der Länder vom 17. Oktober 
2014 und vom 11. Dezember 
2014. Die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder 
bitten hier die Bundesregierung 
unter Einbeziehung der Jugend- 
und Familienministerkonferenz 
sowie der Innenministerkon-
ferenz, die rechtlichen Vorauss-
etzungen für eine Verteilung von 
unbegleiteten Minderjährigen 
nach den Quoten des Königstein-
er Schlüssels sowie für eine in-
terkommunale Verteilung nach 
Jugendhilferecht zu schaffen 
und auch entsprechende Zustän-
digkeitswechsel für minderjäh-
rige unbegleitete Flüchtlinge zu 
ermöglichen.
Im Königsteiner Schlüssel ist fes-

tgelegt, wie die einzelnen Länder 
der Bundesrepublik Deutschland 
an gemeinsamen Finanzierun-
gen zu beteiligen sind. Der An-
teil, den ein Land danach tragen 
muss, richtet sich nach seinem 
Steueraufkommen und seiner 
Bevölkerungszahl. Auch werden 
Kontingentflüchtlinge und Asyl-
bewerber nach dem Königsteiner 
Schlüssel auf die Länder verteilt 
(§ 45 Asylverfahrensgesetz).
Der Bund wurde vor diesem Hin-
tergrund aktuell aufgefordert, 
zeitnah bezüglich der Verteilung 
unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge (UMF) im Rahmen 
der Jugendhilfe (SGB VIII) einen 
Gesetzentwurf vorzulegen.
Gleichzeitig verweist zugleich der 
Bundesverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge da-
rauf, dass noch zwei weitere 
Gesetze 2015 auf den Weg geb-
racht werden sollen, nämlich der 
Gesetzesentwurf zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung (geplant: 
Sommer 2015) sowie der Gesetz-
esentwurf zur Umsetzung der 
EU Aufnahmerichtlinie und der 
EU Asylverfahrensrichtlinie (ge-
plant: 1. Halbjahr 2015).
Den starken Anforderungen, 
die sich für einige Kommunen 
bei der Inobhutnahme und Ge-
staltung von Anschlussleistun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe 
akut aus den gestiegenen Zahlen 
unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge ergeben, soll aber – 
nach Vorstellung der politisch 
Verantwortlichen - vor allem 
durch ein System der bundes-
weiten und landesinternen Um-
verteilung dieser jungen Men-
schen beantwortet werden. 
Eine Zusammenfassung des Zeit-
planes der Umsetzung sowie der 
Stellungnahmen zur bundesweit-
en Umverteilung finden Sie in der 
Zeitschrift Forum Erziehungshil-
fen Nr. 1 (2015), S. 30-31.

Die Rahmendaten zum Ver-
fahren der Umverteilung der 
UMF
Auf dem Informationsgespräch 
am 24.02.2015 hat nun das 
BMFSFJ die Vorstellungen zur 
politisch verordneten Umvertei-
lung der minderjährigen un-
begleiteten Flüchtlinge in Form 
einer SGB VIII Änderung präzis-
iert . 

Im Folgenden werden die wichtig-
sten Eckpunkte der Veränderun-
gen vorgestellt.
• Das BMFSFJ erklärte beim 

Berliner Gespräch auf Na-
chfrage, dass das neue 
Gesetz vorsehe, in jedem 
Bundesland eine landesin-
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terne Umverteilungsstelle 
einzurichten. Dort würde 
dann unter Berücksichtigung 
des Kindeswohls über eine 
Verteilung nach dem König-
steiner Schlüssel entschie-
den. Diese Landesstellen 
regeln die Verteilung auf die 
Kommunen. Ohne gesonder-
te Regelung über das Landes-
recht geht diese Aufgabe 
an die Landesjugendämter. 

• Zur Umsetzung einer bunde-
sweiten Verteilung wird der 
Bund bei einer Bundesbe-
hörde eine zentrale Stelle zur 
Verteilung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen 
einrichten. Die Bundesbe-
hörde legt das aufnehmende 
Bundesland fest. Die Vertei-
lung nach einer Quote auf der 
Grundlage des Königsteiner 
Schlüssels beinhaltet eine 
Übergangsphase mit Pflicht 
zur stufenweisen Erhöhung 
der Aufnahmequoten. Die 
Aufnahmerichtlinien des BMI 
bleiben ausschlaggebend. 

• Die Länder sollten im besten 
Fall Kompetenzzentren 
bilden bzw. vorhandene aus-
bauen, „um den Bedarfen 
der jungen Menschen fach-
lich und strukturell qualifi-
ziert gerecht werden zu kön-
nen“, so das BMFSFJ beim 
Vorstellungstermin (Zustän-
digkeitskonzentration). Selb-
stverständlich müsse es eine 
Übergangsphase zum Aus-
bau der notwendigen Struk-
turen geben. Voraussetzung 
für eine Übernahme von zu 
verteilenden Jugendlichen 
sei, „dass das aufnehmende 

Jugendamt geeignet sei“, 
dafür wäre in jedem Bunde-
sland „die Eignung der Zu-
weisungsjugendämter zu 
formulieren“. Das Verfahren 
muss nicht genutzt werden, 
wenn die betroffenen Ju-
gendämter andere Wege fin-
den (flächendeckende Vertei-
lung). Der Gesetzgeber wolle 
lediglich eine Möglichkeit zur 
Verteilung verankern. Damit 
haben die Länder die rechtli-
che Gestaltungsaufgabe fest-
zulegen, ob sie Schwerpunkt-
jugendämter bilden oder ob 
sie junge Menschen mit dra-
matischen Fluchterfahrun-
gen auf alle Landkreise nach 
einem mathematischen Zu-
weisungsverfahren verteilen.

 
Ablauf des Verfahrens und 
Änderungen des SGB VIII
• Die bundesweite Verteilung 

soll durch die Bundesstelle 
erfolgen, an die eine 
Landesstelle den entsprech-
enden Bedarf meldet. Dafür 
erfolgt vor der Umverteilung 
eine vorläufige Inobhut-
nahme (neu SBG VIII § 42a). 
Diese sogenannte „vorläufige 
Inobhutnahme“ soll maximal 
7 Tage dauern. Hier sind dann 
lediglich – neben den jugend-
hilferechtlichen Pflichtaufga-
ben der Jugendämter - eine 
Prüfung der Minderjährigkeit 
und ein Gesundheitscheck 
vorgesehen.

• Die maximale Frist bis zur 
Fallübernahme durch das Zu-
weisungsjugendamt soll 14 
Tage betragen.

• Erst am Ort der Zuweis-
ung soll dann ein Vormund 
bestellt werden. Hier erfolgt 

die „endgültige“ Inobhut-
nahme, das Clearing, die An-
schlusshilfe.

• Die Jugendlichen sollen im 
Falle der Verteilung durch 
eine geeignete Person an 
den Zielort begleitet werden, 
wo dann eine Übergabe vom 
übergebenden zum überneh-
menden Jugendamt erfolgt. 
Voraussetzung für alle Ver-
fahrensschritte sind die Vor-
gaben des Jugendhilferechts.

• Am bewährten Clearingver-
fahren würde festgehalten, 
so das BMFSFJ, im Falle ein-
er Verteilung würde dieses 
Verfahren jedoch zweigeteilt 
in ein schnelles Screening 
am Einreise- und ein qual-
ifiziertes Clearing am Zu-
weisungsort. Damit solle 
gewährleistet werden, dass 
für die Entscheidung über 
den Ort der Zuweisung zu-
mindest die Frage nach ver-
wandtschaftlichen Präferen-
zen geklärt sei.

• Nur wenn das Verfahren 
länger als 2 Monate dauert, 
werden die jungen Men-
schen nicht mehr verteilt.

• Auch Gründe, die den 
Kindeswohlaspekt berühren, 
sollen berücksichtigt werden. 
Dies beinhalte neben konk-
reten psychischen und phy-
sischen Gefährdungslagen 
auch die bereits erfolgte 
Zuordnung der Jugendlichen 
zu Peergroups, mitreisende 
Geschwisterkinder und Ver-
wandte.

• Vorrang soll immer die 
landesinterne Umvertei-
lung haben, darüber hinaus 
soll dann landesnah verteilt 
werden.
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• Schließlich soll in § 89d SGB 
VIII der Kostenausgleich 
transparent und nachvollzie-
hbar neu geregelt werden. 
Wie dies konkret gesche-
hen soll, scheint noch nicht 
klar zu sein. Festzustehen 
scheint, dass die Länder die 
ersten 14 Tage in den Kom-
munen refinanzieren ohne 
Einschluss der Verwaltung-
skosten.

Wichtig und positiv ist, dass nach 
dem neuen Gesetz – wie schon 
vor fast einem Jahr angekün-
digt – die Definition der vollen 
Handlungsfähigkeit von jungen 
unbegleiteten Flüchtlingen vom 
16. auf das 18. Lebensjahr her-
aufgesetzt wird und der Aufen-
thaltsstatus der Betroffenen 
besser gesichert werden soll, so 
dass sie z.B. zeitnah eine Ausbil-
dung beginnen und diese auch 
beenden sowie von Anfang an Ju-
gendhilfeleistungen in Anspruch 
nehmen können.

Welche Zeitabläufe zur Um-
setzung sind geplant?
• Der Gesetzentwurf soll nach 

den bisherigen Planungen 
bis kurz vor Ostern vorliegen.

• Es ist damit zu rechnen, dass 
das Gesetzgebungsverfahren 
dann mit Beratung und An-
hörung 4 Monate dauert. 
Vermutlich wird es noch 
Mitte/Ende April einen Kabi-
nettsentwurf geben.

• Nach dem bisherigen Wissen 
ist mit einer einmaligen An-
hörung der Verbände Anfang 
Juni 2015 zu rechnen.

• Das Gesetz soll vor der Som-
merpause verabschiedet 
werden.

• Das Gesetz soll dann drei 

Monate nach Verkündigung, 
d.h. wahrscheinlich im Okto-
ber 2015 in Kraft treten.

• Geplant ist eine dreimona-
tige Übergangsfrist, so dass 
die neuen Regelungen ab 
dem 1. Januar 2016 greifen 
könnten.

*Quelle: http://www.igfh.de/
cms/sites/default/files/Aktuell_
Einf%C3%BChrung%20eines%20
Gesetzes%20zur%20bundes-
weiten%20Umverteilung%20
von%20unbegleiteten%20mind-
erj%C3%A4hrigen%20Fl%C3%B-
Cchtlingen_1.pdf
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